
SG_GERICHTE KV-Z 2013/2 vom 6. März 2014
SG Gerichte, 2014-03-06, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/sg_gerichte_KV-Z_2013_2

FR: SG_GERICHTE KV-Z 2013/2 du 6 mars 2014

IT: SG_GERICHTE KV-Z 2013/2 del 6 marzo 2014

Regeste

Art. 22 Abs. 2 ATSG (in Verbindung mit Art. 85bis IVV und Art. A5 der Allgemeinen
Bedingungen der Beklagten): Die Grenze der Überentschädigung ist mit 80% des
versicherten Tageslohns klar festgelegt worden und die Berechnung des
Rückforderungsbetrags durch die Beklagte richtig erfolgt. Art. 69 ATSG mit der
Überentschädigungs-Grenze beim mutmasslich entgangenen Verdienst zuzüglich
Mehrkosten findet auf die allfällige Verrechnung von Taggeldzahlungen nach VVG keine
Anwendung. In die Berechnung der Überentschädigung sind auch Kinderrenten der IV
uneingeschränkt einzubeziehen, da diese akzessorischen Charakter (zur Stammrente) haben
(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 30. Oktober 2013, KV-Z
2013/2). Auf die Beschwerde 4A_12/2014 betreffend Parteientschädigung ist das
Bundesgericht mit Entscheid vom 6. März 2014 nicht eingetreten.
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Art. 22 Abs. 2 ATSG (in Verbindung mit Art. 85bis IVV und Art. A5 der Allgemeinen
Bedingungen der Beklagten): Die Grenze der Überentschädigung ist mit 80% des
versicherten Tageslohns klar festgelegt worden und die Berechnung des
Rückforderungsbetrags durch die Beklagte richtig erfolgt. Art. 69 ATSG mit der
Überentschädigungs-Grenze beim mutmasslich entgangenen Verdienst zuzüglich
Mehrkosten findet auf die allfällige Verrechnung von Taggeldzahlungen nach VVG keine
Anwendung. In die Berechnung der Überentschädigung sind auch Kinderrenten der IV
uneingeschränkt einzubeziehen, da diese akzessorischen Charakter (zur Stammrente) haben
(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 30. Oktober 2013, KV-Z
2013/2).

Auf die Beschwerde 4A_12/2014 betreffend Parteientschädigung ist das Bundesgericht mit
Entscheid vom 6. März 2014 nicht eingetreten.
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